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Regierungsvorlage 

Abkommen zwischen der Republik österreich und der Schweizerischen Eidgenossenschaft 
über Arbeitslosenversicherung samt Schluß protokoll 

Abkommen 

zwischen der Republik öste1'lreich und der 
Schweizerischen Eidgenossenschaft über Ar

beitslosenversicherung 

Der iBundespräsident der Republik österreich 
und 

der Schlweizerische iBundesrat, 

vom Wunsch geleitet, ,die gegenseioigen Bezie
hungen zwisch,enden !heiden Staatenawf dem 
Gebiet der Ar'beitslosenversicher:ung zu regeln, 
sind übereingekommen, ein Abkommen zu schlie
ßen, und halben hierfür zu ,jhren BevoHmächtig
ten ernannt: 

Der Bundespräsident der Republik österr,eich: 

Herrn Dr. WiUiha1d Pahr, Sun!desminister für 
lA,uswärtige Angelegenheiten 

Der Schweizerische Bundesrat: 

Herrn Dr. Rene KeLler, außerordentlicher und 
!bevollmächtigter BO'toscha!ft;er 

Die Bevollmächtigten haben nach Austausch 
ihrer in guter und gehöriger Form befundenen 
Vollmachten folgendes vereinbart: 

ABSCHNITT I 

Allgemeine Bestimmungen 

Artikel 1 

In diesem Abkommen bedeuten die Ausdrücke 

1. "thterI1eich" 
die Republik österreich, 

"Schweiz" 
,die Sdllweizerische Eidgenossenschaft; 

2. "Staatsangehörige" 
,in bez'ug,auf österreich 

dessen Staatslbürger, 

,in bezug auf die Schw,eiz 
die Schweizerhürg,er; 

3. "Rechtsvorschriften" 
die Gesetze und Verordnungen, ,die sich auf 
die in Artikel 2 A.bsaoz 1 -bezeichneten 
Rechtsgebiete hez,iehen und ,jn einem Ver
tragsstaat in Kralft sind; 

4. ",zuständigeBehöI1de" 
m bezug auf öster,reich 

Iden iBundesminister für soziale v.erwal
tung, 

in !he'zug auf die Schweiz 
das IBundesam.t f,ür 11lJdustI1ie, Gewer'be 
und Arlbei:t; 

5. "Grenzgänger" 
Anbeitnehmer,die im Gebiet des einen Ver
-tragsstaates ihr,en Wohnsitz halben und im 
Gebiet des anderen Vertragsstaates einer 
,regdmäßigen 'und ond,nungsgemäßen Er
rwerbstätigkei:t nachgehen. 

Artikel 2 

(J~ Dieses Atbkommen bezieht sich 

.1. in tlsterreich auf die Rechtsvorschrilften 
iÜ!ber 

a) das ArbeitslosengeId, 

h) die Kurzartbeitsbe~hilf.e; 

2. in der Schweiz awf die hundesrechtlichen 
lRechtsvorschI1iften üher 

die Artbeitslosenentschädigung m.it Ein
schluß der Leistungen bei Teilat'heitslosig
keit (KufzaI1bei't). 

(2) Rechtsvorschriften, die sich ,aus zwischen
staatlichen Verträgen mit dritten Staaten oder 
aus überstaatlichem Recht ergeben oder zu deren 
Ausführung dienen, sind ,im V,erhältnis zwischen 
den Vertragsstaaten nicht zu !berücksichtigen. 
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-1149 der Beilagen 

Artikel 3 

Dieses Abkommen gilt für die Staatsange
hörig,en der heiden Vertragsstaaten sowie für 
alle Grenzgänger im Sinne von Artikel 1 Ziffer 5. 

Artikel 4 

Die Versicherungs- 'hzw. Beitragspflicht richtet 
sich nach dem zwischen der Republik österreich 
und der Schweizerisch,en Eid.genüssenschaft am 
15. Novemher 1967 abgeschlüssenen Abkommen 
über SoziaIe Sicherheit in der jeweils geltenden 
Fassung. 

ABSCHNITT 11 

Besündere Bestimmungen 

Artikel 5 

Der Anspruch auf die Leistungen 'und das 
Verfahren richten sich nach den RechtslVür,schrif
ten des Vertragsstaates, in dess,en Gebiet der 
Anspruch geltend gemacht wird, soweit die fül
genden Bestimmungen nicht anderes ,festlegen. 

Artikel 6 

Kehren Staatsangehörige in ihren Heimatstaat 
zuruck, wer>den die im anderen Vertragsstaat 
zunückgelegten Versicherungs,zeiten bei der Beur
teilung, üb die Anwartschaftszeit erfüllt ist, und 
bei der F,estsetmmg der Bezugsdauer berücksich
tügt; 

Artikel 7 

{1) GrelllZgänger erhalten bei Ganzarrbeitslüsig
keit Arlbeitslüsengeld .bzw. AIIbeitslüsenentschä
digung in dem Vertragsstaat, in dessen Gehiet 
ihr Wohnsitz liegt. Bei der ,B,eurteilung, ob die 
AnwartschaftszeiterttÜ'Ut ist, und bei ,der Fest
setzung der Bezugsdauer werden im Wühns,it,z
staat ,die im anderen Vertragsstaat zUrlÜfkge
legten Versicherungszeiten herriicksichtigt. 

(2) Die im a3eschähigungsland eingehobenen 
Arbeitslüseiliversichierungsbeiträg,e für Gremz;gän
,ger w.erdenan das Wühnsi,tzlan'd der Grenz
gänger in Fürm eines ,im Sinne der nachstehen
den Kriterien berechneten Pauschalhetr,ages üher
wiesen: Die Jahresdurchschnittszahl der Grenz
gänger, der Prozentsatz d.es Arrbeitslüs,enveniche
nungsrbeitrages (Arlheitnehmer- und Arbeitgeber
antei'l) und eLie pauschale Lohnsumme der Ar
'heitnehmer im Beschäftigungsland süwie das Ver
hältnis des Auf'Wiandes für VüLI- rund Teilanbeits
lüsigkei,t im Kantün oSt. Gal1en Ibzw. im Bundes
land VürarLberg. Die zuständigen Behörden über
senden einander jährlich einmal die diesbezüg
lich,en Ber,ech,nungsunterlagen. 

(3) Grenzgängern wi~d KurzarbeitsbeihiHe 
bzw. Leistung :bei Teila~beitslüsj.gkej.t nach den 
Rechts'Vürschriften ,des Vertr.ags'staates gewährt, in 
dem s,ie Kurzal"beit leisten. 

Artikel 8 

tAuf die Bezugs,dauer werden Zeiten, für die 
im ander,en Vertragsstaat Leistungen ,e~hracht 
wurden, sü angerechnet, als üb 'diese Leist'llngen 
im Staat, in dem ,der Anspruch geltend gemacht 
wird, gewährt würden wären. Dahei werden 
Tag,e, ftür die Leistungen wegen eines schuld
haften Verhaltens des Arbeitslüsen n,icht gewährt 
wurden, in gleicher Weise angerechnet, wie Tage, 
für ,die der Arbeitslüse Leist'llngen bezügen hat. 

Artikel 9 

,Einkünfte aus der ISozialen Sichierheit des ande
ren Vertrags staates s,ind in ,gleicher Weise zu 
beriickoSlichtigen, wie v,ergleich!bare Leistungen aus 
der 5ü~iaLen Sicherheit des Vertragsstaates, in 
'dessen G~biet der Anspruch g,eltend gemacht 
wird. 

ABSCHNITT III 

'Verschiedene Bestimmungen 

Artikel 10 

Die Behöndender Vertragsstaaten 'leisten einan
der hei ,der Durchifüihmng· ,dieses Ahkommens 
gegenseitige Hi'lJfe, a'Ls wendeten sie. die eigenen 
Rechtsvorschriften an. Die Hilfe ist mit Aus
na:hme der Barauslagen küstenlüs. 

Artikel 11. 

(1) Steuer- und Gebührenbefr,eiung nach den 
Vürschriften über Arbei1ls1üsenversicherung und 
Soz,ia~versicherung eines Vertragsstaates gelten 
geg.enlÜber Personen und Diemtstelilen des ande
ren Vertragsstaates. 

(2) Urkunden und Schriftstücke jeglicher Art, 
die in Durchführung dieses A:bkommens vorge
legt werden müssen, bedürfen keiner Beglaubi
gung. 

Artikel 12 

Die mit der DurchflÜ'hrung der Al"beitsJüsen
versicherung befaßten ,Dienststellen in heiden 
Vertrags staaten verkehren hei der Durchführung 
dieses A:bkümmens miteinan.der und mit den 
Versicherten oder ihren Vertretern unmitteLbar. 

Artikel 13 

(1) Die ,zuständigen Behörden. der heiden Ver
tragsstaaten vereinbaren unmitteLbar miteinan
der das Näher,e rÜiber die zur Durchführung 
dieses Arbkümrneilis erforderlichen Maßnahmen, 
süweit sie ,ein gegenseitiges Einverständnis he
dingen. Sie unterrichten einander üher die zur 
DurchfrÜhrung des Abkommens getrüffenen Maß
nahmen süwie über li.nd,erungen und Ergänzun
g,en ihrer Rechtsvürschriften, die ~eine Durch
führung berühren. 
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(2)' Zur Erleichterung der Durchiführ,ung dieses 
Abkommens wel"den V,erbindungsstellen einge
richtet. Verbin'dungsstellen sind: 

in österreich 
.das La~esarbeitsamt Voradberg 

in der Schwe~z 
das Kantonale Amt ,flür Industrie, Gewerbe 
,und Arbeit, St. Gallen 

Artikel 14 

(1) Hat die Arheitslos,enversichel'ungeines Ver
tmgsstaates einer Pel'son zu Unrecht Leistungen 
gewährt, so wird ,aUlf del'en Ersuchen und zu 
deren Gunstendie AribeitsJosenversich,erung des 
anderen Vertragsstaates den zu Unrecht gewähr
ten Betrag von einer Nachzaihlung oder von 
la:ufenden ZaMungen an den /Berechtigten nach 
Maßgabe der für sie geltenden innerstaatlichen 
Rechtsvorschrifteneinibehalten. 

(2) Hat eine Person nach ,den Rech~svorschrif
ten eines Vertrag:sstaates Arbeitslosenentschädi
g,ung bzw. Al1beitslosengdd für einen Zeitraum 
erhalten, für ,den ihr von der Invalidenver
sicherung des anderen Vertngsstaates Geldlei
stungen gewährt werden, so ist u11lbeschadet son
stiger zwischenstaa'tlicher Rcegelungen diese Gel.d
leistung aJUf Er~uchen und zugunsten der Aribeits
losenversich.erung eimmbehalten. Die Arbeitslo
seIl!versicherung setzt sich nötigenlfaHs vor Ge
währung der vorstehenden Leistungen mit der 
Inva1i'denv,ersicherung des anderen Vertragsstaates 
ins Ein'Vernehmen. 

ABSCHNITT IV 

üb erg a n g s- und Sc h I u ß be:s t i m-
mungen 

Artikel 15 

Die gegenseitige überweisung von IBeiträgen 
der Grenzgänger z:wischen den heiden Vettnags
,staaten im Sinne von Artikel 7 Abs. 2 et1folgt 
mit Wirkung ab 1. April 1977 . Im 'Übrigen be
grundet dieses A:bkommen keinen Anspruch auf 
Zahlung von Leistungen für die Zeit vor seinem 
Inkrafttreten. 

Artikel 16 

Das hei'Liegende SchlußprotokoH ist 'Bestandteil 
dieses A'bkommens. 

Artikel 17 

(1) Dieses Abkommen Ibedat1f der Ratifikation. 
Die Ratifikationsurkunden werden so bald als 
möglich in Bern ausgetal\lscht werden. 

(2) Dieses Abkommen 1l1'itt am ersten Tag 
des zweiten Monates nach Ablauf des Monates 
in Kraft, in dem 'die Ratifikationsurkunden aus
getauscht werden. 

Artikel 18 

(1) Dieses Abkommen wir,d auf unbestimmte 
Zeit abgeschlossen. Jeder Vertragsstaat kann es 
unter Einhaltung einer Frist von dr,ei Monaten 
kündigen. 

(2) Tri12tdas Abkommen Linfolge Kündigung 
auß·er Kraft, so gdten 'Seine \B,es,timmungen rur 
die bis dahin erworhenen LeistungsansprrÜch.e 
weiter, jedoch nicht läng,er als für die Dauer 
eines Jahres nach dem Außerkr.:llfttreten. 

ZU URKUND DESSBN haben die Bevoll
mächtigten dieses A'bkommen unterzeichnet. 

GESCHEHEN zu Wien am 1'4. Dezember 1978. 

In zwei Urschr,iften in ,deutscher Sprache. 

Für die Republik österreich: 

Willibald P. Pahr 

Für die Schweizerisch.e Eidgenossenschaft: 

Keller 

Schlußprotokoll 

zu dem Abkommen zwischen der Republik 
österreich und der Schweizerischen Eidge

nossenschaft über Arbeitslosenversicherung 

IBei ,der Unterzeichnung des heute zwischen 
der Republik österreich und der 'Schweizerischen 
Bidgenossenschaiftabgeschlossenen A:bkommens 
ülber Aribeitslosen'Versich,erung geben die Bevoll
mächtigten der beiden Vertragsstaaten die iÜlber-' 
,einstimmende Erklärung ab, daßuber Folgendes 
Einverständnis besteht: 

1. Zu Artikel 3 

Unter dem Ausdr:uck "al:le Grenzgänger" sind 
zu verstehen: 

a) Personen ohne Rücks,icht ,auf ihre Staats
angehörigkeit, 

b) Flrüchtlinge im Sinne des Artikels 1 des 
Ahkommens vom 28. Juli 1951 rUber die 
Rechtsstellung der ,Flüchtlinge und des Pro
tokolles vom 31. Jänner 1967 zu 'diei>em 
Ahkommen, 

c) Staatenlose im Sinne des Artikels 1 des 
übereinkommens vom 28. September 11954 
ülber die Rechtsstellung ,der Staatenlosen. 

2. Zu Artikel 5 

Unter "Anspruch auf die Leist'llng,en" sind ins
besonder'e die Voraussetzungen, die Höhe, die 
Dauer, die anspruchsvernichtenden und die an
spruchseinschränkend,en Umstände sowie Rück
forder'llng.en ,dieser Leistungen zu verstehen, 
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3. Zu Artikel 6 

Kehren österreichische Staatsang,~hörige, nach
dem ~ie in der Schweiz ihren Anspruch a.uf Ar
beitslosenentsmädigung erschöpft halben, in ihren 
Heimatstaat zU11Ück, so' steht für den Ansprum 
auf NotstandshiLfe d,ie Erschöpf.ung des Anspru
ch·es auf Arbeitslosenentschädigung der Erschöp
fung des Anspruches a:uf Al1beitslosengeld gleich. 

4. Zu Artikel. 7 

Zeiten, für die ein Grenzgäng.er im Beschäifti
gungsland Beiträge entrichtet hat und für die 
demrzufolge eine BeitragsÜlberweisung nach Albs. 2 
erfolgt, sind .auf ,die Anwartschaft lYon Kar·enz
ur'laubs.gdd ,in österreich a.nzurechnen. Der Be
zug von Kr,anken&eld bei Mutterschaft aus der 
schweizerischen Krankenversich.erung steht dem 
Bezug von Wochengeld als Anspruch1>vorau~set
zung für das Karerrz'urlauhsgeld gleich. 

5. Zu Artikel. 7 

österre,ichisch·e Staatsbürger, die als Rhein
schiff·er .im Sinn,e des internationalen Ahkommens 
über die SOzUa'le Sichenheit der Rheinschiffer in 

seiner jeweIligen Fassung auf Rheinschiffen von 
Unternehmen mit Sitz in der Schweiz heschäftigt 
werden, gelten bezüglich der schweiz·erischen 
Arheitslosenv.ersicherung, sow.eit sie Wohnsitz in 
österreich ha:ben, als in der Sch,weiz' beschäf,tigt; 
sie 1>ind für ,den Anspruch auf Leistungen den 
Grenrlgängern gleichgestellt. 

6. Zu Artikel. 14 

Leis~ungenaus der Inv.alidenv.ersicherung im 
Sinne des Artikels 14 Abs . .2 sind in der Schweiz 
die Invalidenrente,in österreich die Invaliditäts
pens·ion, die [ß.erUlfsunfähi,&k,eit&pension sowie die 
Erwer'bsunfähig>keitspension. 

ZU URKUND DESSEN haJbendie Bevoll
mächoigten d.ieses SchlußprotokoH unterzeichnet: 

GESCHEHEN IZU Wien am 15. Dezemher 1978. 

In zwei Urschriften in deutscher Sprache. 

F'ür die Republik österreich: 
Willibald P. Pahr 

,Für die Sch'wei:zerisch,e E1dgenossenschaft: 
Keller 

Erläuterungen 

I. Allgemeiner Teil: 

Der vodieg.ende AlbkommensentwuI'f z,wism~n 
.der Repulblik österreim und ,der Schweizerisch·en 
Eidgenossenschalft über Ar>beitslosenver·sicherung 
enthältgesetzändernde und gesetzesergän.zende 
Bestimmungen und bedarif daher gemäß Art. SO 
A'bs. 1 B-VG der Genehmigung durch den Natio
nalrat. Verfa:ssungsändernde Bestimmungen sind 
in ,d.iesem AJbkommen nicht enthalten. Ein Be
sch!luß des Nationalrates, wonach dieses Abkom
men durch Erlassung von Gesetzen z·u edüUen 
ist, ist nicht etfordeclich. Die .erste, von öster
reich .entrierte Fühlungnahme betreffend den 
Ahsch'luß ·eines österreichisch-smw.eizeri<sm·en Ab
kommens über Arbeitslosenversimerung erfolgte 
im ApriI 1976. Hiebei hat die schweizerisme 
Seite die Auffassung v.ertreten, daß im Hin
blick ,aJUf die für den ,13. Juni 1976 in Aussicht 
genommene Volksabstimmung JÜber die obliga
torisch,e Bifllflührung ,der Arbeitslosenv.ersicherung 
,in der 'SchiW.eiz, eine hierauf in der Schweiz 
vorzunehmende Verfassungsän;derung und die 
Ausarbeitung eines allgemeinen schweizerischen 
Ar'beitslosenversicherungsg.esetzes die erforder
lichen Experrengespräche bis Hetibst 1976 zu
rückz,ustellen wären. 

Sei den Expertengesprächen am 9. November 
1976, .d.ie nach dem Inkrafttreten ,des sch'Weize-

rismen· tArbeit910senv,ersicherungsgesetzes am 
1. April 1977, im Oktober 1977 und Jänner 1978 
fortgesetzt wurden, 'eIifo~gte, unter Zugrul1!de
le~ngeines österreim,ismen Arbeitspapieres, die 
Ausar<beitungeines ,Abkommens entwurfes, der 
vor Durchführung von Reg,ierungs,verhandlungen 
zur al,lgemeinen Begutachtung in österrreich aus
gesandt wurde. 

Nach Albsch'luß des Begutachtungsverfahrens 
f.anden schließlicha.m 9. und 10. Okwber 1978 
awf Grund ider vora.ngegangenen Expertenge
spräche Verhandlungen zmischen ·einer österrei
chisch'en ul1!d einer schweize1'lischen Regierungs
,deJ,ega~i'On statt, bei denen insbesondere auch die 
im Segutach'oongsverfahren vorge:br.achten Ände
rungs-'und Ergänzungsvorschläge behandelt wur
den. Die Regierungsverhan'dlungen endeten mit 
der Paraphierung des heigeschlossenen Abkom
mensentwurfes, der nunmehr dem Nationalrat 
!Zur B,emtung vorliegt. 

Die schweizerische ArbeitSlosel1!versicherung er
streckt sim auf aUe Arbeitnehmer,die in der 
AIters- und Hinterlas'Senenver,sicherung obliga
tol'isch versich,ertsirid. Diese schließt nimt nur 
sämtliche öffentlich ,Bediensteten mit ein, sondern 
z. B. auch die Saisonariheitskräfte und die in der 
Schweiz arbeitenden Grenzgänger mit W{)hn~itz 
im Ausland. Die Beiträg.e an die Al1beitslosen-

1149 der Beilagen XIV. GP - Regierungsvorlage (gescanntes Original)4 von 6

www.parlament.gv.at



1149 der Beilagen 5 

versicherung sind vom maßgeJbenuen Lohn :w 
entrichten, jedoch nur bis zu einer Höchstgrenze 
von 3 900 Franken monad,ich je Arbeitsverhält
nis. Der iBeitrag beträgt 0,8% ,des maßgebenden 
Lohnes rund ist je Zur Hältfte vom Arbeitnehmer 
und Arbeitgeber zu tragen. 

Alle Arbeitnehmer, die ihren Wohnsitz in der 
Schweiz haben, erhalten nach einer fBeitragszeit 
von mindestens 150 Arbeitstag,en innellhalb der 
vorangegangenen 365 Tage ab dem Tag der 
Geltendmachung (Anwartschaft) 

a) Le~stungen bei Teilarbe,itslosigkeit (Kurz
'arbeitet1Unterstützung) und 

b) LeiS'tungen tbei VoUarbeitslosigkeit (JAr
lbeitslosenentschlLdigung). 

'Arheitnehmer, ,die ,ihren Wohnsitz nicht in der 
Schweizhahen (Grenzgänger), erhalten nach 
einer iBeitragszeit von ,1S0 Al"Jbeitstagen Kurz
.alibeitet1Unters,oütZlung, jedoch keine Arbeits
losenentschädi,gung. 

Die Gewährung von Arbeitslosenentschädigung 
setzt voraus, ,daß der Antl1agsteller arbeit~fähig, 
arbeit&W'illig und arbeitslos ist und die Anwart
schafft erfülhl t. 

nie Arbeitslosenentschädigung beträgt 650/0 

des >Brutto entgeltes für Arbeitslose ohne Unter
halts- und Unterstützungspflichten, 70% . des 
iBruttoentgeltes mit Untellhahs- und Untersilit
zungspflichten zUZlÜgl,ich sechs ,Franken für die 
erste un,d je dr.ei Fraruken für jede weitere zu 
untersoützerude Person pro Tag. Die At1beits
losenentschlLdigung wird jedoch höchstens mit 
8'50/0 des froheren Lohnes g.ewährt. Die An-

Minderung der Bezugsda.uer durch Zeiten, 
in denen der Al1beitslose im ander·en Ver
tragsstaat hereits Arbeitslosengeld bezogen 
hat; 
Beurteilung des Anspruches auf Arbeits
losengeld im übrigen nach in-nerstaadichem 
Recht, sohin insbesonder,e der Anspruchs
voraussetzungen-, der Höhe und der Dauer 
der Leistung, des Fortbezuges. 

Bezüglich des Personenkreises, auf den das 
Ahkommen AIliWendung finden wir,d, darf be
merkt werden, daß nach ,den statistischen Unter
lagen ,des Bundesministeri<ums für soziale Ver
waltung hzw. des Schweizerischen Bundesamtes 
f'ür Indu'strie, Gewet:be und Arbeit im Jahre 
1977 rund 4 000 österreicher als Grenzgänger 
in der ISchweiz heschäftigt waren. (Für .das Jahr 
1978 'liegen noch keine abschließenden Zahlen 
vor.) Die von der Schweiz von den Grenzgän
gern eingehobenen und ·a1s Pauschalhetmg zu 
überweisenden Arbeitslosenversicherungsiheiträge 
wer,dendaher bei einer durchschnittlichen Ar
beitslosenr,ate ausreichen, um 'die Leistungen für 
die allenfaHs arheiuslos gewolidenen österr,eichi
schen Grenz.gäng,er 0U decken. Die Zahl .der in 
der Schweiz wohnhaft gewesenen österreicher, 
die nach österreich zurückkehren und hier allen
falls Arbeitslosengeld beziehen, wilid g,ering sein. 
Beim Sachaufwan.d ist s<Yhin ein minimaIer Mehr
a'llfwand 0uerwarten, ein personeller Mehrauf
wand wird durch das Aibkommen nicht entste
hen. 

11. Besonderer Teil 

spruchsdauer beträgt 15'0 Tage im Kalender- Im einzelnen wird zum Atbkommensentwurf 
jahr. bemerkt: 

Nach österreichischem iArberoslosenversiche- Zu Art. 1: 
rungsrechtha t Anspruch.auf Arbeitslosengeld, 
wer ,arbeitsfähig, arlbe~tswiH.ig und arbeitslos ist, 
die Anwartschaft ·erfüllt und die Bezugsdauer 
noch nicht erschöpft hat. . 

AUlf die Al1Iwartschaif.t z~hlen grundsätzlich 
nur arlbeits,losenvet1sicherungspflichtige BeschäJf
tigungszeiten, die im Inland zurückgelegt wur
den. Arlbeitslosenversicherungspflichtige Bes.chäf
tigungszeiten im Ausland können nur dann be
rücksichtigt werden, wenn und üisoweit mit die
s,em Staat ,einentsprech.endes Albkommen ge
schIossen wurde. 

Der vodiegende Abkommensentwurf sieht 
daher im wesentlichen vor: 

- ,Berücksichtigung von heitragspflichti,gen 
. ,ieiten im anderen Vertr,agsstaat bei der 

Beurteilung der Anw,artsch'aft; 
Betücksichtigung von beitragspflichtigen 
Zeiten im. anderen Vertragsstaat bei der 
Festsetzung der ,Bezugsda.uer des Al"Jbeits
losengeldes ; 

Dieser Artikel enthält die ,in. alilen einschlägi
gen Abkommen üih1ichen Definitionen der im 
AJhkommen verwen1deten Begr,iffe. 

Zu Art. 2: 

Währen:d nach österreichisehern Arbeitslbsen
versicherung'Srecht die Bezieher von Anbeitslosen
gel,d der Krankenversicherung unterliegen und 
die Krankenversicherung~beiträge hiefür zur 
Gänze aus Mitteln der Arbeitslosenversicherung 
bestritten werden, sind die Bezieher' von Ar
beitslosenentschädigung nach schweizerisch·em 
Recht zwar verhalten, 'sich gegen Krankheit pri
vat zu versichern, müssen jedoch die Beiträge zur 
Krankenvers,icherung zur Gänze selbst trag,en. 
Auf Gt1und dieser unterschiedlichen R,echtslage 
in den heiden Vertragsstaaten war es nicht mög
lich, Regelungen hinsichtlich ,der Krankenver
sicherung der Bezieher von Arbeitslosengel:d' 
(Arbeitslosenerut'schädigung) in das Abkommen 
aufz'unehmen. Dies:bez'Üg:lich gilt daher ,d.as inner
staatliche Recht. 
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Zu Art. 3: 

Das Abkommen gilt 
a) ,für die Staatsangehöl'igen der heiden 

tr,agsstaaten und 
Ver-

" Ib) für P,ersonen ohne Rücksicht auf ihre 
Staatsangehörigkeit, für FLüchtlinge im 
Sinne des Art. 1 des Abkommens vom 
28. JuI,i 1951 über die Rechtsstellung der 
Flüd1t1inge und des Protokolles vom 
31. Jänner .1967 zu diesem Abkommen 
sO'Wlie tfiür .staatenlose im Sinne des Art. 1 
des Ü1bereinkommens vom 28. September 
1954 über ,die Rechtsstellung der Staaten
losen, sofern es g.ich um Grenzgänger han
delt. 

Zu Art. 4: 

Diese Re,gelungdient der Vereinheitlichung bei 
der Beurteilung der Versicherungspflicht und der 
Beitragseinhebung. 

Zu Art. 6: 

War ein österreicher in der Schweiz beschäftigt 
und wohnihaft un.d kehrt er nach österreich 
l1uruck, ,so werden auf Grund dieses Artikels 
die in der Schw,eiz zurückgelegten Versicherungs
zeiten bei der Beurteilung, ob die Anwartschafts
zeit erlüllt ist, sowie bei der Festsetzung der 
Bezugsdauer berucksichtigt. Bei einem schweize
risch,en Staatsangehörigen, der in österreich Ar
beitslo&engeld beantragt, sind hingegen nur die 
in österreich - nicht auch die in der Schweiz -
zUl1ückgelegten Versicherungszeiten bei der Fest
stellung der Anwartschaftszeit und der Bezugs
dauer heranzuziehen. 

Zu Art. 7: 

Gr.enzgänger erhalten - unabhängig von 
ihrer Staatsbürg,erschaft Arbeitsloseng,eld 
(Arbeitslosenentschädigung) in ihrem Wohnsitz
land, wobei die ,im anderen Vertragsstaat zu
rückgefegten Vel'sicherungszeiten bei der Fest
stellung :der Anwartschafts.zeit und der Bezugs
dauer Iberucksichtigt werden. Als finanziellen 
Ausgleich erhäItdas Wohnsitl11and vom Beschäf
tigungsland die dort ,eing.ehOlbenen Arheitslosen
versich.erungslbeiträge in Form des nach Art.' 7 
Ahs. 2 ermittelten Pa.u'5cha1betrages. Aus Grün
den der K:ontr<Ylle sieht Art. 7 Ahs. 2 jährlich 
einmal eine übersendung der Bel"echnungsunter
lagen vor. 

Zu Art. 9: 

Nach § 22 Abs. 1 ,des Arbeitslosenversiche
rungsgesetzes haben Al'beitslose, die ,eine Ahers~ 
pension be~iehen\ keinen' Anspruch auf Arbeits
losengeld. Ebenso haben in der Sch,weiz Bezieher 
einer Altersrente keinen Anspruch auf Arbeits
losenentschädigung. Durch die im Art. 9 vor
gesehene Regelung soll erreicht werden, daß die 

gleichen Rechts'wirkungen eintreten, wenn es 
sich um vergleichbare Leistungen aus der Sozialen 
Sich'erheit des anderen Vertragsstaates handelt. 

Zu den Art. 10 bis 13: 

Diese Artikel enthalten Regdungen hinsicht
lich der aUgemeinen Durchiführung des Abkom
mens, wie sie in allen einschlägigen Abkoffilffien 
österreichs vorgesehen s,ind, ,und zlwar: 

die geg,enseicige kostenlose Amts- und Rechts
hi'l.fe (Art. 1'0), die Steuer- und GebÜhre.!lIbe
freiung sowie die LB,efr,eiung von Urkunden und 
Schri.ftstücken jeglicher Art von e,iner Beglau
bigung (Art. 11), 

den unmittdbaren' Verkehr der Dienststellen 
bzw. der Dienststellen mit den Versicherten 
(Art. 12), 

die Ermächtigung zum Abschluß einer Durch
führungsv,ereinbar·ung sowie ,die Erl1ichtung von 
Verbindungsstellen (Art. 13). 

Zu Art. 14: 

Die Regelung im Art. 14 Ahs. 2 trägt einer 
Anregung des Österreichischen Arbeiterkammer
tages Rechnung, die im ißegutachtungsverfahren 
vorgebracht wurde. Sie ermöglicht die Gewäh
rung von Vorschüssen auch auf eine in der 
Sch,weiz beantragte Il1IV,alidenrente. 

Zu den Art. 15 bis 18: 

Diese Artikel enthalten die ~nden einschlägi
gen Abkommen österreichs ;üblichen materieH
rechtlichen übergangs- und Schlußbesti,?mungen, 
und zwar: 

,den IBeginn ,der L~istungspf1.icht auf Grund 
des Abkommens (Art. 15), 

die Ratifikation und Iden Zeitpunkt des In
kra.fttretens des Abkommens (Art. 17), 

die Dauer und die Koiindigungsfrist des Ab
kommens sowie die Dauer der Leistungsansprü
che im FaHe der KJündigung des Abkommens 
(Art. 18). 

Dadurch', daß nach Art. 15 ,die überweisun,g 
von . Beiträgen der Grerirzgäng,er mit Wil1kung 
ab 1. April 1977 erfolgt; zählen auf die Anwart
schaft und auf die ·Bezugsdauer Zeiten, rur die 
ab 1. April 1977 Atbeitslosenvers,icherungshei
träge entrichtet wurden. 

Mit ,dem im Begutachtung,s:veclalhren mitgeteil
ten Vorschllag des Bundesministeriums für Aus
wärtige Angelegenheiten, ,die Frist im Art: 17 
Abs. 2 von Zlwei Monaten auf drei Monate zu ver
längern, haben sich die heiden Regierungsdele
gationen eingehend 'befaßt. Sie sind zur über
einstimmenden Auffassung ge'langt, daß eS ange
zeigt erscheint, ,im Interesse der' Arbeitslosen 
ein ha,ldiges Inkrafttr,eten des Abkoffilffiens an
zustreben und daher die zweimonatige Frist hei
zubehalten. 
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